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ARTIKEL /ARTICLES

ewaltanwendung auszuschließen, obwohl sich soziale Konflikte nicht
verhindern lassen und notwendig für gesellschaftlichen Wandel sind,

ist das übergeordnete Ziel ziviler Konfliktbearbeitung. Dafür haben sich
in modernen Gesellschaften die unterschiedlichsten Methoden, Instru-
mente und Verfahren herausgebildet. Hierzu gehören die gesellschaft-
liche Anerkennung von Regeln, Gesetzen und Gerichtsurteilen, die Etab-
lierung eines staatlichen Gewaltmonopols sowie demokratische Verfah-
ren, in denen frei gewählte Repräsentantinnen und Repräsentanten
Mehrheitsentscheidungen herbeiführen. Andere Methoden betreffen die
Absicherung von Minderheitenrechten, Mediationsverfahren, Verhand-
lungen unter Hinzuziehung einer sogenannten »Dritten Partei«, die den
Interessenausgleich ermöglichen soll, sowie Interventionen und Maß-
nahmen zur Reduktion von (sozialer) Ungerechtigkeit. Für all die ge-
nannten Formen ziviler Konfliktbearbeitung wurden vielfältige Instituti-
onen aufgebaut und etabliert (Verfassungen, Gerichte, Polizei, Parla-
mente, Organisationen, Schiedsverfahren, aber auch ungeschriebene
soziale Regeln und Verhaltensmuster etc.), um eine Kontinuität des ge-
waltfreien Konfliktaustrags zu gewährleisten. Daraus entsteht ein erheb-
liches Maß an Sicherheit, nicht ständig mit der Anwendung von Gewalt
rechnen zu müssen. Dies schafft zugleich großes Vertrauen im gesell-
schaftlichen Zusammenleben, weil man Konflikte eingehen kann, ohne
Gewalt befürchten zu müssen. In einem breiten Verständnis bedeutet
»zivile Konfliktbearbeitung« also, Normen und Institutionen zu besitzen
oder zu entwickeln, die bei aktuellen und zukünftigen Konflikten Ge-
waltanwendung verhindern. 

Bemühungen, mit gesellschaftlichen Konflikten gewaltfrei umzuge-
hen, sind nicht neu. Es handelt sich im Grunde um ein Menschheitspro-
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jekt (Buro 1997: 154), dem in unterschiedlichen Epochen und Phasen der
Geschichte auch immer wieder neue Namen gegeben wurden.1 Staatliche
Strukturen sollen im Inneren den Frieden gewährleisten und für die Be-
ziehungen zwischen Staaten verlangt die Charta der Vereinten Nationen,
Konflikte durch zivile Verfahren auf friedlichem Wege beizulegen: »Die
Parteien einer Streitigkeit, deren Fortdauer geeignet ist, die Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu gefährden, bemühen
sich zunächst um eine Beilegung durch Verhandlung, Untersuchung,
Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche Einrichtungen oder
Abmachungen oder durch andere friedliche Mittel eigener Wahl« (un-
Charta, Kapitel VI, Artikel 33). Doch der Systemkonflikt nach 1945 zwi-
schen West und Ost ließ diese Norm fast in Vergessenheit geraten und
brachte ein Gewaltpotenzial hervor, welches das gesamte menschliche
Leben auf der Erde mit Vernichtung bedrohte. 

Gleichzeitig wurde aber auf verschiedenen Wegen versucht, die dem
Frieden geltende Aufmerksamkeit nicht nur auf Rüstungskontrolle und
Entspannung im Ost-West-Konflikt, sondern auch auf strukturelle Kon-
fliktursachen und gewaltverhindernde Strategien zu lenken. Hierzu ge-
hören das Konzept der gewaltfreien Aktion (vgl. Carter et al. 1966; Ebert
1966), Begriffe wie »strukturelle Gewalt« und »positiver Frieden«
(Galtung 1969), der gesellschaftskritische Impetus der frühen deutschen
Friedensforschung (Krippendorff 1970; Senghaas 1970) sowie die politi-
schen Bemühungen, in eine umfassende Friedenspolitik auch den Nord-
Süd-Konflikt einzubeziehen (vgl. z.B. Eppler 1975). Willy Brandt brachte
dies in seiner Rede bei den Vereinten Nationen am 26. September 1973
auf die knappe Formel: »Not ist Konflikt. Wo Hunger herrscht, ist auf
Dauer kein Friede. Wo bittere Armut herrscht, ist kein Recht. Wo die
Existenz in ihren einfachsten Bedürfnissen täglich bedroht bleibt, ist es
nicht erlaubt, von Sicherheit zu reden« (zit. nach Brandt 2005: 504).

Doch für eine breite politische Umsetzung dieser Ansätze blieb vor
1989 wenig Raum, wenngleich mit dem ksze-Prozess, der Sanktions-
politik gegen das Apartheid-Regime in Südafrika und den europäischen
Friedensbewegungen gegen Hochrüstung und Systemkonfrontation ei-
nige der erfolgreichsten Projekte ziviler Konfliktbearbeitung in den
1970er Jahren begonnen wurden. 

1. Vermittler im politischen Streit zwischen Gruppen, Herrschaftsgebilden oder
(Stadt-) Staaten waren auch in der Antike und im Altertum bekannt (vgl. Paffenholz
2001; Schirch 1996: 20f).
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Ein neuer Anlauf für zivile Konfliktbearbeitung

Voraussetzung für neue, intensivierte Debatten und das Aufkommen des
Begriffs »Zivile Konfliktbearbeitung« (vgl. Buro 1993, 1995; Merkel 1993;
Kieler Erklärung 1994) war allerdings das Ende des Ost-West-Konflikts.
Damit konnten zwei Fixierungen friedenstheoretischer und friedenspoli-
tischer Überlegungen überwunden werden: Zum einen wurde vor 1989
die Verantwortung für den Frieden fast immer den Staaten zugewiesen.
Ihre Rüstung, ihre Herrschaftssysteme und die zwischenstaatlichen Kon-
flikte galten als größte Friedensgefährdungen. Zum anderen zog das
militärische Gewaltpotenzial während des Ost-West-Konflikts die größte
Aufmerksamkeit auf sich und wurde als besonders zerstörerisch einge-
stuft. Gegen diese zwei Fixierungen sollte der Begriff »Zivile Konfliktbe-
arbeitung« ein neues politisches wie wissenschaftliches Feld eröffnen
(vgl. Calließ 1995, 1996; Jäger 1996; Reimann 1998). Im Mittelpunkt stan-
den nun nicht mehr nur zwischenstaatliche, sondern auch innerstaatliche
Konflikte, etwa Sezessionskonflikte, Bürgerkriege sowie »regionali-
sierte« und »ökonomisierte« innerstaatliche Konflikte (vgl. Böge/Debiel
2003). Weil in vielen Fällen die Regierungen selbst eine Konfliktpartei
sind, besitzen Staaten nur sehr begrenzte Möglichkeiten, gewaltverhin-
dernd einzugreifen. Zivilgesellschaftliche Akteure und ihr Potenzial kon-
fliktregulierend zu agieren, gewannen vor diesem Hintergrund wach-
sende Bedeutung (vgl. Schirch 1996). Auch sollte es nicht mehr primär
um Rüstung, Abschreckung und militärische Macht gehen, die einen ge-
waltsamen Konfliktaustrag beförderten, sondern um nicht-militärische,
gewaltfreie Wege des Konfliktaustrags (vgl. Brinkmann 2000: 36).

Einen wichtigen Impuls für die internationale Debatte über zivile
Konfliktbearbeitung gab bereits 1992 zweifellos die »Agenda für den Frie-
den« des damaligen un-Generalsekretärs Boutros-Ghali, der darin neben
Maßnahmen zur Friedenssicherung die besondere Bedeutung von Kri-
senprävention und Friedenskonsolidierung betonte (vgl. Nuscheler
2000b: 500ff). Die internationale Gemeinschaft sollte schon vor einem
Gewaltausbruch mit zivilen Mitteln auf eskalationsgefährdete Konflikte
einwirken und zugleich größeres Engagement zeigen, dass befriedete
Konflikte nicht wieder aufflammen, sondern stabile Institutionen für zi-
vile Konfliktbearbeitung entstehen. Fortgeführt wurden diese Bemühun-
gen um eine verbesserte Krisenprävention im Jahre 2001 von Kofi Annan
mit seiner Forderung einer »Kultur der Prävention« in dem Bericht
»Prevention of Armed Conflict«. Für die europäische Debatte wurden
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die »dac2 Guidelines on Conflict, Peace and Development Co-opera-
tion« von 1997 sowie die nachfolgenden »dac Guidelines Helping Pre-
vent Violent Conflict« (2001) zu einem wichtigen Referenzrahmen. In
ihrem Aktionsplan »Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Frie-
denskonsolidierung« (Auswärtiges Amt 2004) orientiert sich auch die
deutsche Bundesregierung konzeptionell stark an diesen Dokumenten
(vgl. dazu Debiel 2004; Weller 2004a). 

Zugleich sind die Erkenntnisse und neueren Konzepte der Friedens-
und Konfliktforschung von entscheidender Bedeutung, um Möglichkei-
ten und Grenzen des gewaltfreien Umgangs mit Konflikten genauer ein-
schätzen zu können. Indem sich deren Fragestellungen neben den
Kriegsursachen zunehmend auch den Friedensbedingungen zugewandt
haben (vgl. Matthies 1997; Senghaas 1997; Weller 2003), konnten sowohl
die Sicherheitspolitik als auch die Entwicklungspolitik in ihrem Umgang
mit eskalationsgefährdeten Konflikten davon profitieren. Doch welche
Ziele und Handlungsmöglichkeiten mit den Diskussionen über zivile
Konfliktbearbeitung verfolgt werden, ist sehr unterschiedlich. 

Zivile Konfliktbearbeitung im Kontext 
unterschiedlicher Debatten

Um die aktuellen Themenstellungen und Kontroversen zu verstehen, er-
scheint uns hilfreich, drei Debatten über zivile Konfliktbearbeitung zu
unterscheiden: eine friedenstheoretische, eine sicherheitspolitische und
eine entwicklungspolitische Debatte. Damit ist jedoch das konzeptio-
nelle Potenzial ziviler Konfliktbearbeitung noch nicht erschöpft, denn es
lassen sich zahlreiche über diese Debatten und Politikfelder hinausrei-
chende Begriffsverständnisse beobachten, die auf weitere wichtige As-
pekte verweisen, wie den Prozesscharakter ziviler Konfliktbearbeitung
und Fragen nach der Entwicklung einer konstruktiven Konfliktkultur. In
diesem Zusammenhang werden wir auf das Potenzial externer Konflikt-
interventionen sowie auf die Chancen und Probleme zivil-militärischer
Zusammenarbeit eingehen, ehe abschließend einige Abwägungen vorge-
nommen werden zu den Möglichkeiten und Grenzen ziviler Konfliktbe-
arbeitung in den aktuellen inter- und transnationalen Kontexten. 

2. Das Development Assistance Committee ist die zentrale oecd-Einrichtung in Fra-
gen der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern.
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Die friedenstheoretische Debatte: Bedingungen ziviler Konfliktbearbeitung 

Die friedenstheoretische Debatte will nicht nur zum besseren Verständ-
nis von Gewaltursachen und Friedensbedingungen beitragen, sondern
fragt vor allem nach den verallgemeinerbaren Bedingungen, unter denen
Konflikte ohne Rückgriff auf Gewalt bearbeitet werden (vgl. Calließ/
Weller 2004). Dahinter steht die Auffassung, dass Konflikte nicht als ge-
sellschaftliches Übel, sondern als integraler Bestandteil sozialen Zusam-
menlebens zu betrachten sind. Die durch Lederach (1995) geprägten An-
sätze der »conflict transformation« sehen in Abgrenzung zu den auf
Lösungen ausgerichteten Konzepten Konflikte zugleich als Resultat und
Motor zur Überwindung von (Macht-) Ungleichheiten und Ungerech-
tigkeit und bewerten sie damit als solche positiv.3 Dass der Konflikt-
lösung ein geringerer Stellenwert beigemessen wird als der zivilen Kon-
fliktbearbeitung hat allerdings auch mit dem Bild der gesellschaftlichen
Wirklichkeit zu tun: angesichts begrenzter Ressourcen, unterschiedlicher
Wertmaßstäbe und Überzeugungssysteme sowie der ungleichen Vertei-
lung von Reichtum, Macht und Herrschaft wird kaum mehr bezweifelt,
dass viele Konflikte niemals aufzulösen sind.

Ob Konflikte aber dafür genutzt werden können, tatsächlich eine po-
sitive gesellschaftliche Entwicklung voranzutreiben, hängt vornehmlich
von den Formen des Konfliktaustrags ab (vgl. Maringer/Steinweg 1997:
16). Diese können sehr unterschiedlich sein (mit bzw. ohne Einsatz von
Machtmitteln, Drohungen, Gewalt, Vermittlungsinstanzen etc.) und
sind konzeptionell vom Konflikt selbst zu unterscheiden, der allein auf
die Unvereinbarkeit von Interessen oder normativen Auffassungen ver-
weist. Eine weitere konzeptionelle Differenzierung betrifft die Frage
nach Konfliktgegenständen und die präzise Identifikation der Konflikt-
parteien.

Um einen gewaltfreien Austrag von Konflikten zu gewährleisten, ha-
ben moderne Gesellschaften im Laufe der Zeit Normen und Institutio-
nen entwickelt. Legt man die Entwicklung in Europa zugrunde, lässt sich
der zunehmende Gewaltverzicht in den innergesellschaftlichen Konflik-

3. Zur begrenzten Bedeutung von »Konfliktlösung« und »Konfliktprävention« vgl.
auch Maringer/Steinweg (1997: 10f); zur Abgrenzung der »conflict-transforma-
tion« – Ansätze vom lösungsorientierten Ansatz des »conflict settlement« sowie
von »conflict resolution« siehe die vergleichende Übersicht bei Reimann (2004:
41–66).



ipg 4/2005 Weller/Kirschner, Zivile Konfliktbearbeitung – Allheilmittel oder Leerformel? 15

ten durch ein Zusammenwirken von mehreren Faktoren erklären. Das
sogenannte »Zivilisatorische Hexagon (enthält) sechs Bedingungen für
eine zivilisierte, d.h. nachhaltig gewaltfreie Bearbeitung von unvermeid-
lichen Konflikten« (Senghaas 2004: 31): Gewaltmonopol, Rechtsstaat-
lichkeit, politische Teilhabe, Interdependenz und Affektkontrolle, Vertei-
lungsgerechtigkeit sowie eine Kultur konstruktiver Konfliktbearbeitung.
Die genannten Voraussetzungen sind jedoch auch in modernen Gesell-
schaften zweifellos in jeweils unterschiedlichem Maße vorhanden (vgl.
Calließ 1995: 45f) und stehen zugleich in der Gefahr, auch in einer zivili-
sierten Gesellschaft wieder zur Disposition gestellt zu werden. Sie bilden
daher keine Versicherung gegen einen gewaltsamen Konfliktaustrag, sen-
ken aber spürbar die Neigung zur Gewaltanwendung. 

Neben diesen gesellschaftlichen Institutionen hat auch die Art des
Konfliktgegenstands Einfluss auf die Form des Konfliktaustrags. Geht es
um unteilbare Konfliktgegenstände, etwa bei Werte- und Identitätskon-
flikten, sind die Gefahren für die Anwendung von Gewalt im Konflikt-
austrag größer als bei Mittel- und Interessenkonflikten, bei denen Kom-
promiss, Verständnis und Ausgleich möglich sind.

Die Instrumente und Möglichkeiten der gewaltfreien Bearbeitung
von Konflikten sind zudem auf verschiedenen Eskalationsstufen sehr un-
terschiedlich. Mit zunehmender Eskalation verringern sich die Hand-
lungsoptionen der Konfliktparteien und ein einmal erreichtes Gewaltni-
veau ist schwer wieder zu verlassen (Glasl 2004: 234). Ebenso verändern
sich mit der Eskalation eines Konflikts die Interventionsmöglichkeiten
für »Dritte Parteien«, indem die Erfolgsaussichten ziviler Interventionen
sinken (Glasl 2004: 396f). Damit wird die Notwendigkeit unterstrichen,
Eskalationsprozessen vorzubeugen, also ziviler Krisenprävention ein
noch größeres Gewicht zu geben. 

Nicht zuletzt haben die jeweiligen Konfliktparteien entscheidenden
Einfluss darauf, ob Konflikte ohne Einsatz von Gewalt bearbeitet werden
können. Die Debatten um »greed and grievance«, den Umgang mit Stö-
renfrieden« (spoiler) und sogenannte Gewaltökonomien stellen etwa in
Frage, dass die Verhinderung von Gewalt im Interesse aller Konfliktpar-
teien sein müsste. Häufig lassen sich (interne und externe) Konflikt-
akteure identifizieren, die ihre Machtpositionen und ökonomischen Vor-
teile gerade durch ein Ende gewaltsam ausgetragener Konflikte gefährdet
sehen (vgl. Stedman 1997; Schneckener 2003; Kurtenbach/Lock 2004).

Wenngleich die Forschung also ein differenziertes Bild der Erfolgsbe-
dingungen für zivile Konfliktbearbeitung zeichnet, hat der Ansatz auch
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Schwächen: Mit der erhöhten Aufmerksamkeit für die Formen und Me-
thoden der Konfliktbearbeitung und der Vermeidung physischer Gewalt
wird teilweise die Bedeutung der Konfliktursachen und der strukturellen
Rahmenbedingungen für die Anwendung von Gewalt unterschätzt oder
gar übersehen (vgl. Truger 2001). 

Die sicherheitspolitische Debatte: 
Zivile Konfliktbearbeitung als Antwort auf »neue« Bedrohungen?

Die sicherheitspolitische Debatte über zivile Konfliktbearbeitung entwi-
ckelte sich aus der Einsicht, dass den heutigen globalen Bedrohungen al-
lein durch militärische Mittel nicht beizukommen ist. Transnationaler
Terrorismus, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, der Zer-
fall von Staatlichkeit und Konflikte aufgrund von Hunger, Armut, Epi-
demien, Ressourcenknappheit, wirtschaftlicher Ungleichheit und politi-
scher Ungerechtigkeit lassen sich nur unter Einbeziehung nicht-militäri-
scher Mittel wirkungsvoll aufhalten und nachhaltig reduzieren (vgl.
Calließ 2003; Weller et al. 2004). 

Neben das traditionelle Sicherheitsverständnis treten damit verän-
derte Perspektiven auf die Bedingungen und Inhalte von Sicherheit. In
einem erweiterten Sicherheitsbegriff (vgl. Daase/Moltmann 1991) wird
von einer Vielzahl von Unsicherheitsquellen auch jenseits militärischer
Bedrohungen ausgegangen und damit von der Notwendigkeit eines brei-
ten Spektrums an – nicht nur militärischen – Maßnahmen zu deren Be-
arbeitung. Mit dem erstmals 1994 erwähnten Begriff der menschlichen
Sicherheit (»human security«) wird zudem das Individuum anstelle des
Staates zum Bezugspunkt von Sicherheit gemacht (vgl. undp 1994;
Bosold/Werthes 2005). 

Was dies für den Stellenwert und die Handlungsfelder ziviler Konflikt-
bearbeitung bedeutet, ist ambivalent einzuschätzen. Einerseits vermag
ein sicherheitspolitisches Paradigma, das Unsicherheit nicht nur als Re-
sultat militärischer Bedrohung begreift, das Bewusstsein für die Notwen-
digkeit nicht-militärischer Strategien im Umgang mit inter- und transna-
tionalen Gefährdungen zu schärfen. Die Debatte um menschliche oder
erweiterte Sicherheit löst jedoch das traditionelle Sicherheitsverständnis
nicht einfach ab, sondern ist darauf angewiesen, an letzteres anschlussfä-
hig zu sein. So ist vielmehr von einer gegenseitigen Durchdringung
zweier Diskurse auszugehen, zumal menschliche Sicherheit in Wissen-
schaft und politischer Praxis zumeist eher als Ergänzung der traditionel-
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len Sicherheitskonzeptionen und nicht als deren Ersatz verstanden wird.
Eine Synthese der beiden Diskurse kann jedoch dazu führen, Gefährdun-
gen der (menschlichen) Sicherheit jenseits militärischer Bedrohungen
zwar anzuerkennen, daraus aber vor allem ein erweitertes Rollenver-
ständnis für das Militär abzuleiten. Die Erweiterung des Sicherheitsbe-
griffs muss somit nicht automatisch zu einer Bevorzugung ziviler gegen-
über militärischer Konfliktbearbeitung führen (Brock 2004). Versteht
man menschliche Sicherheit mit Brzoska (2004: 158) als »Kampfbegriff«
in der Auseinandersetzung um (Haushalts-) Prioritäten, so scheint dieser
Konflikt angesichts der großen Summen für Militärhaushalte immer
noch zugunsten des traditionellen Sicherheitsbegriffes auszugehen.

Dass in »human-security«-Konzepten nicht der Staat sondern das In-
dividuum im Mittelpunkt steht, wirft zahlreiche neue Fragen zur Rolle
des Staates für menschliche Sicherheit auf. Wurden vormals in erster Li-
nie militärisch hochgerüstete Staaten als Sicherheitsgefährdung wahrge-
nommen, so gilt nun gerade der »Staatszerfall« als Bedrohung der inner-
staatlichen wie auch der internationalen Sicherheit (vgl. Debiel et al.
2005). Doch sollen sich internationale Akteure engagieren, um Staatszer-
fall zu verhindern oder riskieren sie damit die Unterdrückung notwendi-
ger gesellschaftlicher Umbruchprozesse, die sich zu einem späteren Zeit-
punkt noch heftiger entladen? Auch Zeitpunkt und Ausgewogenheit von
sicherheitsfördernden Maßnahmen, etwa zum Umbau des staatlichen Si-
cherheitssektors in Krisenregionen (Polizei, Justiz, Militär), gegenüber
anderen Maßnahmen der zivilen Konfliktbearbeitung erscheinen proble-
matisch, ändern diese doch kaum etwas an den strukturellen Konfliktur-
sachen. Insbesondere der häufig so genannte »Krieg gegen den Terror«
offenbart die Widersprüchlichkeiten einer Sicherheitspolitik, die mit dem
Einsatz von Gewalt Bedrohungen beseitigen will, dabei aber ihre eigenen
Normen und Ziele – die einer »zivilisierten Welt« – missachtet, von de-
nen sie vorgibt, sie »verteidigen« und verbreiten zu wollen. 

Die entwicklungspolitische Debatte: 
Zivile Konfliktbearbeitung als Antwort auf Gewalt in Entwicklungsprozessen 

Der entwicklungspolitischen Debatte über zivile Konfliktbearbeitung
liegt einerseits die Erfahrung zugrunde, dass gewaltsam ausgetragene
Konflikte eine massive Behinderung gesellschaftlicher und wirtschaft-
licher Entwicklung darstellen, und sich die Entwicklungspolitik dieser
politischen Herausforderung und Verantwortung nicht länger entziehen
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kann. Andererseits ist die Einsicht gewachsen, dass alle entwicklungs-
politischen Maßnahmen immer auch Einfluss nehmen auf existierende
gesellschaftliche Konfliktlagen und damit auch auf deren Verlauf und ihre
Austragungsformen. Konfliktsensibilisierung lautet daher eines der Ziele
dieser Debatte. Dass sich Entwicklungspolitik auch als Friedenspolitik
verstehen solle, ist spätestens seit dem »Brandt-Bericht« von 1980 allge-
mein anerkannt und in der Folge immer wieder bekräftigt worden (vgl.
Nuscheler 2000a). Und mehr denn je hat die Versicherheitlichung der in-
ternationalen Politik nach dem 11.9.2001 maßgeblich dazu beigetragen,
der Entwicklungspolitik eine bedeutsame Rolle bei der Abwehr globaler
Bedrohungen zuzuweisen und nach deren konkreten Beiträgen zur Be-
friedung von Konflikten und zur Verhinderung von Gewaltausbrüchen
zu fragen.

Insbesondere der »Ruanda-Schock« im Jahre 1994, von dem die
Mehrzahl der dort tätigen ez-Organisationen scheinbar überrascht
wurde, lenkte die Aufmerksamkeit auf die Rolle gesellschaftlicher Kon-
flikte in Entwicklungsprozessen. Daraus leitet sich die Fragestellung ab,
wie entwicklungspolitische Maßnahmen konstruktiv auf den Verlauf von
Konflikten einwirken und kontraproduktive Effekte vermeiden können.
Letzteres wird vor allem unter dem von Mary Anderson (1999) einge-
brachten Schlagwort »Do no harm« diskutiert. Aus der Forderung, die
Entwicklungszusammenarbeit für ihr selbst erzeugtes als auch für das in
den Partnerländern bestehende Konfliktpotenzial zu sensibilisieren, folgt
die weit gesteckte Zielsetzung, Entwicklungsprojekte auch in solchen
Ländern konfliktsensibel zu gestalten, in denen aktuell keine Konflikte
gewaltsam ausgetragen werden. 

Daraus erwächst ein neues Selbstbewusstsein in der Entwicklungszu-
sammenarbeit, aktiv zum Aufbau von Mechanismen der zivilen Konflikt-
bearbeitung und Krisenprävention beitragen zu können (vgl. Spelten
2001; Ropers 2002). Im Zusammenhang mit diesem veränderten Aufga-
ben- und Rollenverständnis wird in der Literatur oft darauf verwiesen,
dass die Entwicklungszusammenarbeit selbstkritischer und politischer
geworden sei. Die Selbstkritik (vgl. auch Klingebiel 1999 und Mehler/
Ribaux 2000) richtet sich dabei etwa darauf, dass Entwicklungszusam-
menarbeit direkt zur Alimentierung kriegerischer Eliten beitragen und
damit als »Kriegsentwicklungshilfe« (Nuscheler 2004) pervertiert wer-
den könne. Indem spezifische Regionen nach Maßgabe von Regierungs-
eliten gefördert würden, könne die Entwicklungszusammenarbeit zu-
dem regionale Ungleichheiten noch verschärfen. Außerdem begünstige
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sie die »Internationalisierung« staatlicher Aufgaben und verringere da-
durch den Handlungsdruck auf Regierungen, selbst bei der Bearbeitung
von Konfliktursachenmitzuwirken, was zum Vertrauensverlust der Be-
völkerung gegenüber der eigenen Regierung (vgl. z.B. Junne/Verkoren
2005: 3) und damit zu einer Schwächung des Staates führen könne. In ih-
rer Ausrichtung auf Konflikte will die Entwicklungszusammenarbeit ver-
stärkt auch explizit Einfluss auf die Innenpolitik der Partnerländer neh-
men. Sie ist damit auch in ihrer Selbstwahrnehmung zweifellos politi-
scher geworden – wobei sie aus einer Beobachterperspektive niemals
unpolitisch war.4

Traditionelle Verbindungslinien zwischen Entwicklung und Frieden
werden mit dieser kritischen Selbstreflexion und (Re-) Politisierung zum
Teil in Frage gestellt. Die Konfrontation mit Gewaltökonomien und Fra-
gen des Umgangs mit »spoilern« widerspricht der in der entwicklungs-
politischen Praxis weit verbreiteten Annahme, alle Menschen hätten ein
natürliches Interesse am Frieden. Das klassische Postulat, Armut sei ein
wesentlicher Grund für Krisen und gewaltsame Konflikte, und Armuts-
reduktion diene daher automatisch dem Frieden, weicht jenem, dass Ar-
mutsbekämpfung in umfassende politische Reformen in den Partnerlän-
dern eingebettet werden muss (vgl. Nuscheler 2000c; Hippler 2002;
Führmann 2004). Außerdem wird heute anerkannt, dass potenzielle Kri-
senländer sowie Post-Konflikt-Länder eine »Sonderbehandlung« erfah-
ren müssen, statt dort auf traditionelle Entwicklungsstrategien zu bauen.5
In solchen Ländern werden Maßnahmen der ez teilweise unmittelbar auf
die Transformation von Konflikten gerichtet und umfassen etwa Pro-
gramme zur Förderung von Friedensallianzen, Bildungs- und Jugend-
fördermaßnahmen mit friedenspädagogischen Zielsetzungen, die Bear-
beitung von Traumatisierungsprozessen sowie die Demilitarisierung,

4. So hat ja gerade die Leugnung politischer Einflussnahme und eine Technisierung
politischer Probleme mit zur Blindheit der ez gegenüber ihrem eigenen Potenzial
zur Krisenverschärfung geführt. Siehe zur Kritik an der »Depolitisierung« und
Technisierung politischer Probleme im Rahmen des Entwicklungsdiskurses Fergu-
son (1990) und Duffield (2003).

5. Zum Ausdruck kommt dies etwa in der von der Weltbank 1997 errichteten »Post-
Conflict Unit«, die später in »Conflict Prevention and Reconstruction Unit« um-
benannt wurde, um krisenanfällige sowie Post-Konflikt-Länder in adäquate Ent-
wicklungsstrategien einzubinden, und in der Low Income Countries under Stress
(licus)-Initiative der Weltbank, welche die ez in »fragilen Staaten« effizienter ma-
chen soll. 
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Demobilisierung und Reintegration von Ex-Kombattanten (vgl. Ropers
2000, 2002: 24; Forberg/Terlinden 2002).

Zivile Konfliktbearbeitung als Prozess: 
Die Entwicklung einer konstruktiven Konfliktkultur

In den drei skizzierten Debatten, in denen heute das Thema zivile Kon-
fliktbearbeitung vor allem behandelt wird, treten wichtige differierende
Verständnisse hervor, doch decken sie keinesfalls alle Aspekte der Praxis
und Theorie ziviler Konfliktbearbeitung ab. Zwei Tendenzen der begriff-
lichen Verengung in den aktuellen Debatten werden hier noch herausge-
griffen, die uns in besonderer Weise die Sicht auf den Prozesscharakter
ziviler Konfliktbearbeitung zu verstellen scheinen. Dies ist zum einen die
Vorstellung, dass von außen kommende »Hilfe« die Form des Konflikt-
austrags in zivile Bahnen lenken könne (vgl. Wolleh 2001: 27). Zum an-
deren etabliert sich zunehmend eine Praxis der Verknüpfung von militä-
rischer mit ziviler Krisenintervention und Konfliktbearbeitung. Beides
steht der nachhaltigen Wirksamkeit ziviler Konfliktbearbeitung im Wege,
denn erst die kontinuierliche (überwiegend) positive Erfahrung mit ge-
waltfreier Konfliktbearbeitung in selbst gewählten Formen und Institu-
tionen können jene konstruktive Konfliktkultur entstehen lassen, die den
einzelnen Menschen das Vertrauen in ein auf Dauer gewaltfreies gesell-
schaftliches Zusammenleben ermöglichen.6 Es geht dabei nicht nur um
gesellschaftliche Institutionen, sondern auch um die individuelle Verin-
nerlichung institutionalisierter Normen. 

Zivile Konfliktbearbeitung als externe Intervention?

Die Entwicklung der Ansätze ziviler Konfliktbearbeitung in den 1990er
Jahren hat in starkem Maße dazu beigetragen, dass vor allem über Mög-
lichkeiten externen Einwirkens auf eskalationsgefährdete Konflikte nach-

6. Es handelt sich gewissermaßen um die subjektiven Bilder und Erwartungen bezüg-
lich des gesellschaftlichen Umgangs mit Konflikten. »Gibt es im öffentlichen Raum
faire Chancen für die Artikulation von Identitäten und den Ausgleich von unter-
schiedlichen Interessen, kann unterstellt werden, dass ein solches Arrangement der
Konfliktbearbeitung verlässlich verinnerlicht wird und also kompromissorientierte
Konfliktfähigkeit einschließlich der hierfür erforderlichen Toleranz zu einer selbst-
verständlichen Orientierung politischen Handelns wird« (Senghaas 2004: 36).



ipg 4/2005 Weller/Kirschner, Zivile Konfliktbearbeitung – Allheilmittel oder Leerformel? 21

gedacht wurde. Obwohl die Erfolgsaussichten insgesamt als gering ein-
geschätzt werden (vgl. Ropers 2002: 10) und heute – zumindest konzep-
tionell – kaum noch in Frage gestellt wird, dass die Hauptverantwortung
für den innerstaatlichen Frieden bei der betroffenen Gesellschaft selbst
liegt, wird zivile Konfliktbearbeitung oft mit externer Konfliktinterven-
tion gleichgesetzt (vgl. Maringer/Steinweg 1997: 11; Schirch 1996). Dies
erscheint aber unter verschiedenen Gesichtspunkten problematisch.

Einer Entscheidung der Konfliktparteien für die Einbeziehung einer
Dritten Partei zur Bearbeitung und Deeskalation ihres Konflikts geht
notwendig eine Einigung über Regeln und Ziele der Vermittlung oder
Mediation voraus. Diese fehlt beim Eingreifen von außen ohne entspre-
chendes Mandat der Konfliktparteien und damit fehlt auch die Basis für
den fortschreitenden Prozess ziviler Konfliktbearbeitung. Durch die Ein-
beziehung so genannter »Peace Constituencies« – das sind Netzwerke
von Personen, die in den Konflikt involviert sind, aber an dessen nachhal-
tiger Regelung interessiert sind und darauf Einfluss nehmen können (vgl.
Lederach 1995; Ropers 1996) – lässt sich der interventionistische Charak-
ter solchen Eingreifens zwar abschwächen. Externe Interventionen in
Konflikte stehen aber immer in der Gefahr, als parteilich wahrgenommen
zu werden (und es auch zu sein) und damit Eskalationswirkungen zu er-
zeugen. Außerdem sind sie zumeist zu kurzfristig angelegt, so dass zwar
ein aktueller Konflikt deeskaliert werden kann, aber die Normen und In-
stitutionen nur bruchstückhaft etabliert sind, die bei zukünftigen Kon-
flikten eine Gewaltanwendung verhindern können. Durch externe Inter-
ventionen werden die Konfliktparteien zudem von ihrer Verantwortung
für die Bearbeitung des Konflikts und die Entwicklung einer für sie an-
gemessenen konstruktiven Konfliktkultur und dafür geeigneter Instituti-
onen entlastet. 

Eine solche Konzeption ziviler Konfliktbearbeitung als Einflussnahme
von außen ist tendenziell sozialtechnologisch (vgl. Weller 2004b). Die
externen Einwirkungsmöglichkeiten auf Konflikte werden überschätzt,
traditionalen Regelungsmöglichkeiten und Konfliktkulturen wird zu we-
nig Aufmerksamkeit geschenkt (vgl. Avruch et al. 1991; Böge/Debiel
2003: 326; Böge 2004), und gerade unter der Maßgabe der Krisenpräven-
tion wird eine möglichst schnelle Deeskalationswirkung angestrebt. In
dieser kurzfristigen Orientierung der externen Akteure ist die Prozesshaf-
tigkeit ziviler Konfliktbearbeitung weitgehend ausgeblendet und durch
sie wird die Entwicklung und Internalisierung einer konstruktiven Kon-
fliktkultur untergraben. 
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Gewaltsame Absicherung ziviler Konfliktbearbeitung? 

Im Kontext der Bemühungen um eine bessere Krisenprävention wird
häufig auf die Notwendigkeit gewaltsamer, zumeist militärischer Kon-
fliktintervention verwiesen, um drohender oder schon ausgebrochener
Gewalt etwas Wirksames entgegensetzen zu können. In einzelnen Fällen
kann der Einsatz von Gewaltmitteln die den größten Erfolg verspre-
chende Strategie zum kurzfristigen Schutz gefährdeter Menschen und
Gruppen darstellen.7 Doch der Einsatz militärischer Maßnahmen zur
Krisenprävention sowie die Vermischung ziviler mit militärischen Akti-
vitäten bedeutet, genau auf die Mittel zurückzugreifen, auf die durch zi-
vile Konfliktbearbeitung verzichtet werden soll bzw. kann. Zudem schafft
der Gewalteinsatz durch seine Opfer und Schäden sowie durch seinen
Einfluss auf gesellschaftliche Beziehungen (undemokratische, hierarchi-
sche militärische Befehlsstrukturen) neues, zusätzliches Konfliktpoten-
zial, das der Entwicklung einer konstruktiven Konfliktkultur im Wege
steht. 

In den aktuellen Debatten wird zivile Konfliktbearbeitung häufig als
Alternative zu militärischem Handeln gesehen. Andere sind der Mei-
nung, dass gerade in der deutschen Debatte »allzu häufig in überkomme-
nen Schubladenbegriffen gedacht und konzeptionell zu stark zwischen
ziviler und militärischer Krisenprävention unterschieden« werde, »ob-
wohl sich beide Elemente im modernen Management von Krisen kaum
trennen lassen« (Varwick 2002: 4f). Während unter Rückgriff auf das Ar-
gument der sogenannten »neuen Kriege« oder sich wandelnder Kriegs-
formen häufig für ein Primat ziviler anstelle militärischer Konfliktbear-
beitung plädiert wird, da zivile Konflikte auch zivile Maßnahmen erfor-
dern würden (vgl. Calließ 1996: 379f), wird die Argumentation hier
genau umgekehrt: es solle ein integriertes Konzept verfolgt werden, da
die »neuen Kriege« eine Trennung zwischen zivilen und militärischen
Akteuren in Frage stellten und damit eine Verknüpfung militärischer mit
polizeilichen und zivilen Verwaltungsfunktionen notwendig machen
würden (vgl. Varwick 2002: 8).

7. »Gerade im Interesse einer Stärkung des Primats der zivilen Konfliktbearbeitung
scheint es deshalb geboten, ausdrücklich und sehr konkret zu thematisieren, wozu
ein Eingreifen mit militärischer Gewalt taugt und wozu nicht, welche Probleme mit
ihm verbunden sind, welche Kosten es verursacht und welche Erfolge von ihm re-
alistischerweise erwartet werden dürfen« (Calließ 2001: 8).
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Für eine verstärkte zivil-militärische Zusammenarbeit, wie sie derzeit
im Rahmen der »Provincial Reconstruction Teams« (prts) in Afghanis-
tan praktiziert wird (vgl. Glassner 2005; Klingebiel/Roehder 2004), wird
häufig ins Feld geführt, dass die Akzeptanz des Militärs vor Ort durch
Kopplung an Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen gestärkt werden
könne, und dass das Militär hierüber Informationen über die »zivile
Seite« erhalte. Nicht zuletzt wird auch auf das Angewiesensein ziviler
Fachkräfte auf militärischen Schutz rekurriert. Kritiker zivil-militärischer
Zusammenarbeit sehen dagegen die Glaubwürdigkeit der zivilen Orga-
nisationen als gefährdet an, da durch die Verwässerung der jeweiligen
Profile eine Wahrnehmung militärischer Interventionen und ziviler Un-
terstützungsaktivitäten als Bestandteile desselben »Pakets« gefördert
werde. Der Schutz durch das Militär wird zum einen als geringer einge-
stuft im Vergleich zu »ziviler Sicherheit«, die auf ausgewogener Hilfe und
Akzeptanz basiert. Zum anderen könne es zu einer Verschiebung von
Hilfsprioritäten zugunsten der Regionen kommen, die aus militärstrate-
gischen Gründen ausgewählt wurden, wenn sich zivile Organisationen
zu sehr auf militärische Sicherheit verlassen würden. Ebenso werde die
Forderung nach Gewaltverzicht und ziviler Konfliktbearbeitung konter-
kariert durch die Anwesenheit und den Einsatz bewaffneter militärischer
Kräfte (vgl. Lucht 2004). Letztlich bleibt aber die Abwägung zwischen
dem Einsatz von Gewaltmitteln zum Schutz akut bedrohter Menschen-
rechte und der langfristig angelegten Stabilisierung ziviler Konfliktbear-
beitung ein Dilemma, das immer wieder neue politische Abwägungen er-
fordert. 

Möglichkeiten und Grenzen ziviler Konfliktbearbeitung

Die bisherigen Darlegungen machen deutlich, dass mit dem Begriff und
den Konzepten von ziviler Konfliktbearbeitung kein Rezept für die Her-
beiführung globalen Friedens vorliegt, sondern spezifische Aspekte des
Umgangs mit Konflikten betont werden, die bei anderen Konzepten un-
terbelichtet bleiben. Angesichts der Alltäglichkeit ziviler Konfliktbearbei-
tung, die uns aufgrund der weit entwickelten konstruktiven Konfliktkul-
tur in Deutschland als solche zumeist gar nicht besonders auffällt, ist es
in den meisten Fällen der gewaltsame Konfliktaustrag, der Fragen und
Forderungen nach verbesserter ziviler Konfliktbearbeitung aufwirft. Ih-
nen lässt sich aber mit den hier vorgestellten Konzepten nur in sehr be-
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grenztem Maße nachkommen, denn zivile Konfliktbearbeitung ist kein
Heilmittel für schon eskalierte Konflikte, sondern die wirksamste Maß-
nahme der Gewaltprävention. 

Die misslungene Gewaltprävention ist jedoch ein geeigneter Anlass,
Lücken und Schwächen der gesellschaftlichen Institutionen für zivile
Konfliktbearbeitung ausfindig zu machen sowie danach zu fragen, was
die Entwicklung einer konstruktiven Konfliktkultur behindert (In die-
sem Zusammenhang ist z.B. nach strukturellen Konfliktursachen zu fra-
gen.). Um die Zielerreichung ziviler Konfliktbearbeitung zu verbessern,
also den gewaltsamen Austrag von Konflikten zu verhindern, müssen
nicht nur die Zuspitzungs- und Eskalationsgefahr von Konflikten er-
kannt werden (Frühwarnung), sondern auch die Mängel des gesellschaft-
lichen Instrumentariums ziviler Konfliktbearbeitung und die Gründe für
die Unterentwicklung der konstruktiven Konfliktkultur. Einzubeziehen
sind hierbei auch grenzüberschreitende und transnationale Verflechtun-
gen, die dafür mitverantwortlich sein können, dass ein gewaltsamer Kon-
fliktaustrag bewusst als für einzelne »profitablere Alternative« gewählt
wird. Damit sind zentrale Eingriffsmöglichkeiten für eine erfolgreiche zi-
vile Krisenprävention benannt. Sie zielen darauf, schon vor der drohen-
den Eskalation zur Gewaltanwendung den Konfliktparteien einen Weg
zu eröffnen, mithilfe des Konflikts zur gesellschaftlichen Entwicklung
beizutragen. 

Solche Krisenprävention ist ein aufwendiges und kostenintensives
Unterfangen, zu dem gerade arme Staaten und Gesellschaften keine aus-
reichenden Mittel besitzen, die zugleich aber besonders krisenanfällig
sind. Deshalb ist für sie die großzügige und tatkräftige Unterstützung
von außen erforderlich. Dabei sehen sich konfliktexterne Akteure aller-
dings den Erwartungen sowohl der Menschen in den Krisengebieten als
auch ihrer Heimatländer ausgesetzt, die sich zumeist schon bei der ge-
wünschten Dauer des Engagements unterscheiden. Zudem werden mit
Maßnahmen der externen Krisenprävention oder Friedenskonsolidie-
rung immer auch noch andere, über die Förderung ziviler Konfliktbear-
beitung hinausgehende Interessen verfolgt, die allerdings zwischen den
verschiedenen Beteiligten erheblich differieren und miteinander unver-
einbar sein können. Dies verursacht neue Konflikte, für deren zivile Be-
arbeitung die intervenierenden Akteure eine besondere Verantwortung
tragen.

Der Zweck friedensfördernder Organisationen besteht vor allem da-
rin, sich selbst überflüssig zu machen (vgl. Anderson 1999: 206); gleich-
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zeitig wollen sie sich aber auch als Marktteilnehmer in der wachsenden
»peace industry«8 behaupten. Die Konkurrenz um Klienten und Frie-
densmärkte wird gerade durch das allseits geforderte »mainstreaming
conflict prevention« (Van de Goor/Huber 2002) noch verstärkt, indem
Handlungsfelder und Konzepte kontinuierlich erweitert und immer
mehr Akteure – »originär« entwicklungs-politische Organisationen,
Nothilfeinstitutionen bis hin zu sogenannten »conflict-resolution-ngos«
(vgl. dazu Debiel/Sticht 2005) – mit je unterschiedlichen Handlungs-
zwängen in die Förderung ziviler Konfliktbearbeitung einbezogen wer-
den. Dabei kann das ursprüngliche Ziel ziviler Konfliktbearbeitung leicht
unter die Räder kommen. 

Sieht man von einem rein instrumentellen Verständnis ziviler Kon-
fliktbearbeitung ab, zielt sie immer auf die nachhaltige Vermeidung von
Gewalt. Es geht nicht um die einmalige Verhinderung eines Gewaltaus-
bruchs, sondern darum, den gesellschaftlichen Konfliktaustrag in solche
Bahnen zu lenken, dass er keine zerstörerischen, sondern produktive
Kräfte freisetzt. Dies kann auf unterschiedlichen Wegen gelingen. Es gibt
nicht das eine Konzept ziviler Konfliktbearbeitung als Allheilmittel für
den Umgang mit Interessengegensätzen und unterschiedlichen Werte-
und Überzeugungssystemen. Zivile Konfliktbearbeitung ist vorausset-
zungsreich und stellt hohe Anforderungen, auch an die Friedensfor-
schung, deren Analysen deutlich mehr als die unmittelbaren Konfliktpar-
teien und deren Streitgegenstand einbeziehen müssen. Ihre Umsetzung
erfordert vielfältige politische Abwägungen und Entscheidungen. Aber
genau in diesen Herausforderungen steckt ihr großes Potenzial, nicht nur
zur Gewaltreduktion, sondern ebenso zur gesellschaftlichen Entwick-
lung beitragen zu können – auch in solchen Ländern, wo aktuell keine ge-
waltsamen Konflikte ausgetragen werden.
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